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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.2007

Norm

ABGB §1152

PrivSchG §19

Rechtssatz

Bei Subventionierung von Privatschulen durch Überlassung ö4entlich-rechtlich bediensteter Lehrer („lebende

Subvention") kommt es weder zur Übertragung der Diensthoheit noch zur Begründung eines unmittelbaren

Rechtsverhältnisses zwischen dem Privatschulerhalter und dem zugewiesenen Lehrer. Eine (teilweise) Entgeltp;icht

(hier: Leiterzulage) des Beschäftigers kann nur ausnahmsweise kraft besonderer Vereinbarung entstehen.
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